
Kooperationsvereinbarung
zwischen

lesepunkte / historicum.net – Geschichtswissenschaf ten im Internet e.V.
vertreten durch Frau Prof. Dr. Gudrun Gersmann

und

(Name der Partnerschule)

Präambel

Lesen und Schreiben sind grundlegende kulturelle Techniken, die in der schulischen Ausbildung
stetig gefördert werden sollen. Um die Lust am Lesen und Schreiben bei Jugendlichen zu fördern
und gleichzeitig die Möglichkeiten des Internets zu nutzen, sind die lesepunkte begründet worden.
In diesem Online-Rezensionsjournal werden von Schülern für Schüler geschriebene
Buchbesprechungen in Form von Leseempfehlungen veröffentlicht.
Zugunsten dieses Projekts wird folgende Vereinbarung geschlossen.

(1) Die Partnerschule bestimmt einen Koordinator (und dessen Vertreter im Fall seiner
Abwesenheit) für das Projekt, der als alleiniger Ansprechpartner der lesepunkte an der
Partnerschule fungiert.

(2) Die Partnerschule wird geeignete SchülerInnen ansprechen und auswählen, die Beiträge für die
lesepunkte verfassen.

(3) Die Partnerschule verpflichtet sich, die Beiträge der SchülerInnen zum Zweck der Veröffentlichung in den
lesepunkten zu redigieren und zu einem zwischen den lesepunkten und der
Partnerschule einvernehmlich verabredeten Zeitpunkt abzuliefern.

(4) Die Partnerschule wird im Rahmen einer weiteren Vereinbarung die SchülerInnen als Autoren
verpflichten, ihre Nutzungsrechte auf lesepunkte / historicum.net zu übertragen.

(5) Lesepunkte / historicum.net verpflichtet sich, Buchexemplare bei den Verlagen zu bestellen und
an die Partnerschule zur Besprechung auszuhändigen.

(6) Bei erfolgter Ablieferung der Besprechung in publikationsreifem Zustand verbleibt das
Rezensionsexemplar bei dem jeweiligen Schüler.

(7) Lesepunkte / historicum.net wird die Beiträge, soweit diese dazu geeignet sind, in den
lesepunkten veröffentlichen und die Partnerschule, den Koordinator und die SchülerInnen (deren
jeweiliges Einverständnis vorausgesetzt) namentlich nennen.
Lesepunkte / historicum.net ist berechtigt, die Beiträge einer letzten redaktionellen Bearbeitung zu
unterziehen. Es besteht aber kein Anspruch auf Veröffentlichung der Beiträge.

(8) Diese Vereinbarung wird bis auf Weiteres geschlossen. Eine Kündigung aus wichtigem Grund
ist jederzeit für beide Seiten möglich.

(9) Diese Vereinbarung tritt am Tage ihrer Unterzeichnung in Kraft. Änderungen und
Ergänzungen der Vereinbarung können im gegenseitigen Einvernehmen jederzeit beschlossen
werden und bedürfen der Schriftform.

Köln, den

      (Partnerschule)             (Prof. Dr. Gudrun Gersmann)


